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Baugesetzbuch 
§ 1 

Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 
 
(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in 
der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten. 
 
(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der 
Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). 
 
(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist… 
 
(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
 
(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung gewährleisten…  
 
(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die  

    Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 
 2…  
 3…  
 4… 
 5…  

6…  
 7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der  

Landschaftspflege, insbesondere 
  a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima  

und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die      
biologische Vielfalt, 

  b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im  
    Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

  c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit  
    sowie die Bevölkerung insgesamt, 

  d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
  e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit  

    Abfällen und Abwässern, 


